
Streckung lediglich ausgesetzt wird, nicht dem Charak
ter der bedingten Verurteilung. Dieser wichtige und 
grundsätzliche Unterschied zwischen der bedingten 
Verurteilung einerseits und dem Ausspruch einer Frei
heitsstrafe unter Gewährung bedingter Strafaussetzung 
andererseits muß nicht nur im Strafausspruch seinen 
Ausdruck finden, sondern sich auch in der Begründung 
der bedingten Verurteilung im .Urteil widerspiegeln.

In einigen Fällen, in denen mit dem öffentlichen Ta
del auf Geldstrafe erkannt wurde, wird sichtbar, daß 
der Charakter des öffentlichen Tadels als Hauptstrafe 
noch nicht richtig eingeschätzt wird. Gewiß kann in 
geeigneten Fällen zur Verstärkung der erzieherischen 
Wirkung neben dem öffentlichen Tadel zusätzlich eine 
Geldstrafe ausgesprochen werden. Jedoch muß klar er
kennbar sein, daß der öffentliche Tadel die Haupt- und 
die Geldstrafe die Zusatzstrafe darstellt. So erkannte 
das Kreisgericht Sebnitz z. B. in der Strafsache 
Ds 217/57 wegen Beleidigung auf einen öffentlichen Ta
del und darüber hinaus auf eine Geldstrafe von 200 DM. 
In diesem Fall muß der Eindruck entstehen, daß ein 
öffentlicher Tadel nicht angebracht war, vielmehr hier 
die nach dem Gesetz zulässige Geldstrafe allein am 
Platz gewesen wäre.

Eine gewisse Unsicherheit besteht noch bei Anwen
dung des § 1 StEG hinsichtlich der Bemessung der 
Dauer der Bewährungszeit. Man erhält den Eindruck, 
daß in zu großem Umfange von der untersten Grenze 
(ein Jahr) Gebrauch gemacht wird, obwohl dies die 
Ausnahme sein sollte. In der Mehrzahl der Fälle fehlt 
es an einer konkreten Begründung der Dauer der Be
währungszeit. Eine formale, unbegründete Festsetzung 
dieser Dauer, vor allen Dingen in den Ausnahmefällen, 
wo sie entweder an der untersten oder der obersten 
Grenze liegt, mindert die Wirkung der bedingten Ver
urteilung herab. Falsch ist es nach unserer Meinung 
deshalb, wenn das Kreisgericht Königs Wusterhausen 
bei einer bedingten Verurteilung zu vier Monaten und 
zwei Wochen Gefängnis die Bewährungszeit auf die im 
Gesetz vorgesehene Höchstgrenze von fünf Jahren fest
setzt, ohne daß das Urteil eine Begründung dafür ent
hält. Ausgehend von der Straftilgung, also dem Zeit
punkt, von dem an der Verurteilte als nicht bestraft 
gilt, würde in diesem Falle der bedingt Verurteilte län
ger als bestraft gelten, als wenn er eine viermonatige 
Freiheitsstrafe erhalten hätte, da diese drei Jahre nach 
Verbüßung getilgt wird.

In der vor Inkrafttreten des StEG gegebenen Anlei
tung war darauf hingewiesen worden, daß das Prinzip 
der Proportionalität der Strafe auch bei Anwendung 
der neuen Strafarten volle Gültigkeit besitzt. Die Mehr
zahl der dargelegten Fehler und Mängel ist ein Aus
druck dafür, daß diesem Grundsatz bei der bisherigen 
Anwendung der §§ 1 und 3 StEG nur ungenügende Be
achtung beigemessen wurde. Deshalb soll hier noch
mals betont werden, daß die Proportionalität der 
Strafe, d. h. das richtige Verhältnis zwischen der 
Schwere des Verbrechens und der Strafmaßnahme, 
auch bei der Anwendung der neuen Strafarten gewahrt 
werden muß. Das bedeutet, daß die Prüfung der Vor
aussetzungen der neuen Strafarten niemals isoliert 
unter dem Gesichtspunkt der Erziehung vorgenommen 
werden darf, sondern zuerst die Schwere der Tat, also 
ihre Gesellschaftsgefährlichkeit, berücksichtigt werden 
muß.

Worin sind nun die Hauptursachen für die z. T. noch 
fehlerhafte Anwendung der Normen des StEG zu 
sehen? Die Praxis unserer Gerichte auf diesem Gebiet 
ist ein erneuter Prüfstein dafür, ob die Justizorgane 
die in der Auseinandersetzung mit dem in Auswertung 
des 30. Plenums des Zentralkomitees der SED sichtbar 
gewordenen Fehler überwunden haben und ob unsere 
Richter und Staatsanwälte befähigt, sind, die Strafver
fahren in jedem konkreten Fall in prinzipieller Über
einstimmung mit der Politik von Partei und Regierung 
durchzuführen. Deshalb muß die Einschätzung der bis
herigen Rechtsprechung auf Grund der §§ 1 und 3 
StEG darüber Aufschluß geben, ob die als 'Liberalisie
rungserscheinungen und Tendenzen der Subjektivierung 
charakterisierten Mängel in der Strafpolitik3 voll über
wunden worden sind. Die an den vorangestellten Bei

spielen gezeigten Fehler sind unserer Auffassung nach 
sichtbare Zeichen dafür, daß diese Erscheinungen noch 
nicht in vollem Maße beseitigt sind. Darin kommt zum 
Ausdruck, daß noch nicht bei allen Gerichten eine 
sachbezogene konkrete Auseinandersetzung mit der 
eigenen Rechtsprechung stattgefunden hat4. Nach wie 
vor sind deshalb die wichtigen Hinweise zu beachten, 

• die in Auswertung des 32. und 33. Plenums des Zen
tralkomitees für die Fortsetzung dieser Auseinander
setzung gegeben wurden. Bei der Auswertung der 
Rechtsprechung während der Wahlperiode im Sommer 
1957 wurde z. B. festgestellt:

„So wurde nicht verstanden, daß offenes Solida
risieren mit den faschistischen Kräften in Ungarn, 
daß Hetze gegen die führenden Funktionäre der 
Regierung und der Partei der Arbeiterklasse in der 
Arbeiter-und-Bauern-Macht Verbrechen sind und 
bleiben und keine Gegenstände der Überzeugung 
durch Diskussion sind. Ursache eines solchen Ver
haltens kann allein das völlige Mißverstehen des 
Standes des Klassenkampfes sein. Hier tauchen 
auch die Erscheinungen auf, die wir als Liberali
sierungstendenzen im Strafprozeß gekennzeichnet 
haben.“ 5

Die formale, undifferenzierte Anwendung, der neuen 
Strafarten bei Verbrechen, wie Staatsverleumdung 
und Widerstand gegen die Staatsgewalt, bei Verbrechen 
gegen das sozialistische Eigentum und anderen Schwer
punkten der Kriminalität hat u. E. ihre Ursache in 
einer liberalistischen Einstellung, die noch nicht bei 
allen Richtern und Staatsanwälten überwunden ist.

Wie eine einseitige, undialektische Betrachtungsweise 
zur Solidarisierung mit imperialistischen Ideologien 
führen kann, zeigt sich z. B. in der Begründung des 
Urteils des Kreisgerichts Dessau in der Strafsache 
S 51/58: Der Angeklagte erhielt von dem westdeutschen 
Konzernbetrieb Bamag (ehern. Askaniawerke) als lang
jähriger Mitarbeiter eine einmalige Unterstützung von 
200 Westmark und seit dem 1. Januar 1952 eine monat
liche Altersunterstützung von 88 Westmark, die 1954 
auf 167 Westmark erhöht wurde. Dieses Geld holte er 
regelmäßig, letztmalig am 3. Januar 1958, in Westberlin 
ab und führte es, nachdem er es in Westberliner’ 
Wechselstuben zum Schwindelkurs in DM der Deut
schen Notenbank umgetauscht hatte, illegal in die DDR 
ein. Insgesamt hat er auf diese Weise rund 1000 West
mark eingeführt. — Der Angeklagte wurde auf Grund 
dieses Sachverhalts wegen Vergehens gegen das Gesetz 
zur Regelung des innerdeutschen Zahlungsverkehrs zu 
vier Monaten Gefängnis bedingt verurteilt. Daß er 
durch sein Verhalten Maßnahmen unserer Regierung 
(Geldumtauschaktion) durchkreuzte, findet im Urteil 
keine Erwähnung. Statt dessen heißt es bei der Be
gründung der Strafzumessung: „Bei dem Angeklagten 
muß man berücksichtigen, daß er sein Leben lang ge
arbeitet hat und heute vollkommen verbraucht ist. Es 
ist daher menschlich verständlich, daß er für seine 
langjährige Arbeit bei den Askaniawerken nun auch 
die ihm zustehende Rente in Empfang nehmen wollte, 
um sich seinen Lebensabend zu verschönern.“

Das Gericht hat hier nicht erkannt, daß es mit dieser 
Begründung die von den westdeutschen Imperialisten 
bewußt aufrechterhaltene Konzernideologie verficht. 
Welche Schwierigkeiten diese insbesondere im Bezirk 
Halle verbreitete Ideologie in der Erziehungsarbeit be
reitet, wurde vom 30. Plenum des Zentralkomitees mit 
aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht. Auf die 
falsche Einschätzung der Rolle der Konzemideologie ist 
es zweifellos auch zurückzuführen, daß das Gericht in 
diesem Fall neben, der bedingten Verurteilung weder 
von der Möglichkeit der Geldstrafe noch der Ein
ziehung der illegal eingeführten Gelder Gebrauch 
machte.

Die Feststellungen des 33. Plenums des Zentral
komitees der SED über die Arbeit der Justizorgane, 
die eine große Anerkennung der Tätigkeit unserer 
Richter und Staatsanwälte zum Ausdruck bringen.

3 vgl. Leitartikel in NJ 1957 S. 129 und Krutzsch in NJ 1957 
S. 292.

4 vgl. Benjamin in NJ 1958 S. 149.
s Aus dem Leitartikel in NJ .1957 S. 493 ff.
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